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Änderungsantrag zu A1

Von Zeile 217 bis 223:
(3b) Der Bundesvorstand wird auf der zweiten ordentlichen Mitgliederversammlung eines Jahres auf ein
Jahr gewählt.
(3c) Wiederwahl in den Bundesvorsand in Folge ist dreimal, in das gleiche Amt nur einmal möglich. Die
Mitgliedschaft eineR Person im Bundesvorsand darf vier Amtszeiten nicht überschreiten. Halbjährige
Amtszeiten werden auf die Amtszeitbeschränkung und die Wiederwahlregelung nicht angerechnet.

(3c) Eine Wiederwahl in dasselbe Amt des Bundesvorsands in Folge ist höchtens dreimal möglich.
Verkürzte Amtszeiten in Folge von Nachwahlen werden hierbei nicht berücksichtigt.
(4) Der Bundesvorstand hat eine eigene Geschäftsordnung. Diese wird von der 
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